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Amtliche Bekanntmachungen – Anfang – 

Amtlicher Teil

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
das Coronavirus verändert zurzeit unser Leben dramatisch.

Seit dem 16. März 2020 habe ich als Amtsdirektorin ein Krisenstab einberufen. Dieser trifft sich 
zurzeit täglich, um Maßnahmen und Vorkehrungen zur Eindämmung des neuartigen Coronavi-
rus in der Verwaltung und den amtsangehörigen Gemeinden sowie zur Aufrechterhaltung der 
kommunalen Verantwortlichkeiten zu besprechen und umzusetzen.
Auch die geltenden Rechtsvorschriften des Landes Brandenburg zur Eindämmung des Virus 
sowie Hinweise des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg werden behandelt und nach 
außen gegeben. 

Seit dem 18. März 2020 sind die Kitas aller 5 Gemeinden und die Grundschulen geschlossen. 
Für betroffene Eltern wurde eine Notbetreuung eingerichtet.
Die Amtsverwaltung ist ebenfalls geschlossen und zurzeit telefonisch sowie per Mail zu erreichen.

Solidarität, Zusammenhalt und aufeinander Acht geben steht in dieser Zeit noch mehr als je 
zuvor im Mittelpunkt unserer Gesellschaft.

Die Amtsverwaltung und die Kameradinnen und Kameraden der Amtsfeuerwehr Brüssow bieten 
Ihnen in Notsituationen Hilfe an. 

Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie denen, die sich in Quarantäne befinden oder bei denen 
ein Teil des normalen Lebens eingeschränkt ist, können sich an folgende Rufnummer wenden: 
039742/890413. 

Wir werden gemeinsam diese Krise überwinden, wenn wir alle verantwortungsvoll und vernünftig 
handeln und so Leben retten.

Passen Sie gut auf sich auf.

Ich danke Ihnen für das Verständnis, für den Zusammenhalt und für die Unterstützung unterei-
nander.

Mit herzlichen Grüßen

Hartwig
Amtsdirektorin

Information über die nächsten Sitzungen der Gemeinden und des Amtsausschusses 
des Amtes Brüssow

Im Monat April finden keine Sitzungen statt. Weitere Informationen über geplante Sitzungen entnehmen Sie bitte 
dem Amtsblatt Mai, den Bekanntmachungskästen oder unserer neuen Internetseite.

Hartwig
Amtsdirektorin
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Beschlüsse der Gemeindevertretung Schenkenberg
Beschlüsse vom 09.03.2020

Beschluss Nr. 7 lt. Beschlussvorlage Nr. 7
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB über die 
Einleitung des Bauleitplanverfahrens Bebauungsplan Nr. 
7 „Windfeld Ludwigsburg“ der Gemeinde Schenkenberg
Erläuterungen:
Laut rechtskräftigem Regionalplan Uckermark-Barnim, sach-
licher Teilplan „Windnutzung, Rohstoffsicherung und -ge-
winnung“ reichen Flächen des Windeignungsgebiets Nr. 10 
„Grünow-Ludwigsburg“ in das Gemeindegebiet hinein. Zu-
dem ist das Plangebiet im sachlichen Teilflächennutzungsplan 
„Windkraftnutzung“ der Gemeinde Schenkenberg (rechtswirk-
sam 04.10.2018) als Sondergebiet mit besonderer Zweckbe-
stimmung „Windkraftnutzung“ ausgewiesen. 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 7 „Windfeld Lud-
wigsburg“ ist die Anpassungspflicht für Bauleitpläne an die 
Ziele der Raumordnung gemäß §1 Abs. 4 BauGB zu beachten.
Es wird die Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes mit 
der Zweckbestimmung „Windkraftnutzung“ gemäß § 9 Abs. 
1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 Abs. 2 BauNVO angestrebt. Die 
Errichtung von Windkraftanlagen außerhalb der festgesetzten 
Baugrenzen ist ausgeschlossen, sodass mit dem Bebauungs-
plan unter Berücksichtigung der regionalplanerischen Ziele 
sowohl die Anzahl als auch die Lage der Windkraftanlagen 
zueinander städtebaulich gesteuert werden.
Anlagen:

• Anlage 1: Liste der vom Geltungsbereich umfass-
ten Flurstücke

• Anlage 2: Übersichtslageplan: Aufstellungsbe-
schluss zum Bebauungsplan Nr. 7 „Windfeld Lud-
wigsburg“ der Gemeinde Schenkenberg (Stand 
12.02.2020, Maßstab 1:25.000)

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schenkenberg 
beschließt, die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 
„Windfeld Ludwigsburg“. Die Errichtung und der Betrieb 
von Windkraftanlagen sollen im rechtskräftigen Wind-
eignungsgebiet „Grünow-Ludwigsburg“ städtebaulich 
geordnet werden. Hierfür werden Baugrenzen festgelegt 
und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bestimmt.
Das Plangebiet liegt auf einer Ackerfläche nordwestlich 
des Großen Grenzsees, östlich der Autobahn A20 und 
südlich des Ortsteils Ludwigsburg.

Der Geltungsbereich von etwa 111 Hektar umfasst die in 
der Anlage 1 aufgeführten Flurstücke. Die Abgrenzung 
des räumlichen Geltungsbereichs ist im beiliegenden La-
geplan dargestellt (Anlage 2).
Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüb-
lich bekannt zu machen. 
Die Verwaltung wird ermächtigt, die frühzeitige Unterrich-
tung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie die 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 

Ja-Stimmen: 7 Nein-Stimmen: 1 Enthaltungen 0
 
Landwirt Müller nimmt nicht an der Abstimmung teil.

Die Anlagen 1 (Liste der vom Geltungsbereich umfassten 
Flurstücke) und 2 (Lageplan zum Aufstellungsbeschluss 
zum Bebauungsplan Nr. 7 „Windfeld Ludwigsburg“ der 
Gemeinde Schenkenberg) befinden sich auf Seite 5 und 6!

Haushaltssatzung 2020
Beschluss Nr. 5 lt. Beschlussvorlage Nr. 5
Die Gemeindevertretung Schenkenberg beschließt auf der 
Sitzung am 09.03.2020 die Haushaltssatzung sowie den 
Haushaltsplan gemäß § 65 ff. der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg.

Ja-Stimmen: 9 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen 0

Beschluss Nr. 6 lt. Beschlussvorlage Nr. 6
Kassenkredit 2020
Die Gemeindevertretung Schenkenberg beschließt auf der 
Sitzung am 09.03.2020 zur Sicherstellung der Zahlungsfä-
higkeit den Höchstbetrag der Kassenkreditaufnahme in Höhe 
von 595.000,00 € gemäß § 76 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg.

Ja-Stimmen: 9 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen 0

Haushaltssatzung
der Gemeinde Schenkenberg für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund des § 65 ff. der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung 
vom 09.03.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
      

§ 1
      
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird  

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der
 ordentlichen Erträge auf 3.671.000,00 €
 ordentlichen Aufwendungen auf 4.060.400,00 €

 außerordentlichen Erträge auf 2.100,00 € 
 außerordentlichen Aufwendungen auf 600,00 € 

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der  
Einzahlungen auf 3.671.900,00 € 

 Auszahlungen auf 4.187.400,00 € 

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaus-
haltes entfallen auf: 

 
 Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit 3.574.800,00 € 
 Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit 3.802.800,00 € 
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 Einzahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit 97.100,00 € 
 Auszahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit 358.200,00 € 
 
 Einzahlungen aus der 
 Finanzierungstätigkeit - € 
 Auszahlungen aus der 
 Finanzierungstätigkeit 26.400,00 € 
 
 Einzahlungen aus der Auflösung 
 von Liquiditätsreserven  - € 
 Auszahlungen an Liquiditätsreserven - € 

§ 2
   
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leis-
tung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für In-
vestitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren 
wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

§ 4
 
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushalts-
jahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
 Betriebe (Grundsteuer A) 280 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 300 v.H.
  
2. Gewerbesteuer 300 v.H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und 
Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher 
Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000,00 Euro 
festgesetzt.

      
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszah-

lungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaß-

nahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird 
auf 50.000,00 Euro festgesetzt.    
 

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplan-
mäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen 
Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird bei
Personalaufwendungen von mehr als 10.000,00 €
Versorgungsaufwendungen von mehr als 10.000,00 € 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen von mehr als 10.000,00 € 
Transferaufwendungen von mehr als 10.000,00 € 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 
von mehr als 10.000,00 € 
Abschreibungen von mehr als 10.000,00 € 
Auszahlungen für Baumaßnahmen
von mehr als 10.000,00 € 
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 
von mehr als 10.000,00 € 
Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit 10.000,00 € 
Sonstige investive Auszahlungen 
von mehr als 10.000,00 € 

    
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen, zu deren Leistung die Kämmerin die Zustimmung erteilt 
hat, sind der Gemeindevertretung jährlich zur Kenntnis zu 
geben.
   
4.  Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu er-

lassen ist, werden bei: 

a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden 
Fehlbetrages um 2 % des Gesamtbetrages der ordentli-
chen Aufwendungen, d.h. um 81.200,00 €

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelauf-
wendungen oder Einzelauszahlungen auf 81.000,00 €  
 

festgesetzt.

Schenkenberg, den 10.03.2020

Hartwig
Amtsdirektorin

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Schenken-
berg für das Haushaltsjahr 2020 (Beschluss- Nr. 05/2020 vom 
09.03.2020) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Gemäß § 67 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (GVBL.I Nr.19 S.286 vom 21.12.2007) wird dar-
auf verwiesen, dass Jeder innerhalb der öffentlichen Sprech-

Bekanntmachungsanordnung

zeiten des Amtes Brüssow ( Uckermark ), Prenzlauer Str. 8 in 
17326 Brüssow, Einsicht in die Haushaltssatzung und deren 
Anlagen nehmen kann.

Brüssow, den 26.03.2020

Hartwig
Amtsdirektorin
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Anlage 1: Liste der vom Geltungsbereich umfassten Flurstücke 
 

Gemarkung Flur Flurstück betroffen 

Ludwigsburg 1 129 vollständig 

Ludwigsburg 1 130 vollständig 

Ludwigsburg 1 131 vollständig 

Ludwigsburg 1 132 vollständig 

Ludwigsburg 1 133 vollständig 

Ludwigsburg 1 134 vollständig 

Ludwigsburg 1 135 vollständig 

Ludwigsburg 1 136 vollständig 

Ludwigsburg 1 137 vollständig 

Ludwigsburg 1 139 vollständig 

Ludwigsburg 1 140 vollständig 

Ludwigsburg 1 141 vollständig 

Ludwigsburg 1 142 vollständig 

Ludwigsburg 1 143 vollständig 

Ludwigsburg 1 144 vollständig 

Ludwigsburg 1 145 vollständig 

Ludwigsburg 1 146 vollständig 

Ludwigsburg 1 147 vollständig 

Ludwigsburg 1 148 vollständig 

Ludwigsburg 1 149 vollständig 

Ludwigsburg 1 150 vollständig 

Ludwigsburg 1 151/1 vollständig 

Ludwigsburg 1 151/2 vollständig 

Ludwigsburg 1 152 teilweise 

Ludwigsburg 1 379 vollständig 

Ludwigsburg 1 380 vollständig 

Baumgarten  2 8 vollständig 

Baumgarten 2 13 vollständig 

Baumgarten 2 20 vollständig 

 

Anlage 1: Liste der vom Geltungsbereich umfassten Flurstücke zum Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan 
Nr. 7 „Windfeld Ludwigsburg“ der Gemeinde Schenkenberg
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Gemeinde Schenkenberg, Landkreis Uckermark

Anlage 2: Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 7 "Windfeld Ludwigsburg"
der Gemeinde Schenkenberg

N

Windeignungsgebiet Nr. 10 „Grünow-Ludwigsburg“

räumlicher Geltungsbereich Bebauungsplan bestehende Windkraftanlage

Datum 20.02.2020 Maßstab 1:25.000

Für das Gebiet auf einer Ackerfläche nordwestlich des Großen Grenzsees, östlich der Autobahn A20 und südlich des Ortsteils
Ludwigsburg.

Meter

0
500

1000

© Geobasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0 2020

Ludwigsburg

Kleptow

Mönchehof

A20

L26
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Beschluss 9 lt. Beschlussvorlage 9
Überplanmäßige Auszahlungen zur Errichtung eines Wild-
zauns Sportplatz Schenkenberg
Die Gemeindevertretung Schenkenberg beschließt gemäß 
§70 der BbgKVerf die überplanmäßigen Auszahlungen bei 
dem Produktsachkonto 42401.0961 (42401.7851) in Höhe von 
15.000,00 € für die Errichtung eines Zauns für den Sportplatz 
Schenkenberg.
Bitte für einen Elektro-Zaun, der vorläufig aufgestellt werden 
kann, entsprechende Angebote einholen. 
Bitte auch dazu die Eigentumsverhältnisse kurzfristig klären.

Ja-Stimmen: 9 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen 0
 

Beschluss Nr. 8 lt. Beschlussvorlage Nr. 8
Überplanmäßige Aufwendungen für die Reparatur des 
Bankettes an der Straße von Schenkenberg in Richtung 
Dauer und an der Straße nach Wittenhof
Die Gemeindevertretung Schenkenberg beschließt gemäß §70 
der BbgKVerf die überplanmäßigen Aufwendungen/ Auszah-
lungen bei dem Produktsachkonto 54101.5221(54101.7221) 
in Höhe von 30.000,00 € für die Reparatur des Bankettberei-
ches an der Straße von Schenkenberg in Richtung Dauer bis 
zur Gemeindegrenze und an der Straße nach Wittenhof.

Ja-Stimmen: 9 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen 0

Beschluss 5/2020 lt. Beschlussvorlage 0005/20
Haushaltssatzung 2020
Die Gemeindevertretung Carmzow-Wallmow beschließt auf 
der Sitzung am 11.03.2020 die Haushaltssatzung sowie den 
Haushaltsplan gemäß § 65 ff. der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg.

Ja-Stimmen: 9 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen 0

Beschlüsse der Gemeindevertretung Carmzow-Wallmow
Beschlüsse vom 11.03.2020

Beschluss 6/2020 lt. Beschlussvorlage 0006/20
Kassenkredit 2020
Die Gemeindevertretung Carmzow-Wallmow beschließt auf 
der Sitzung am 11.03.2020 zur Sicherstellung der Zahlungsfä-
higkeit den Höchstbetrag der Kassenkreditaufnahme in Höhe 
von 200.700,00 € gemäß § 76 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg.

Ja-Stimmen: 9 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen 0

Auf Grund des § 65 ff. der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung 
vom 11.03.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der 
 ordentlichen Erträge auf 1.295.200,00 €
 ordentlichen Aufwendungen auf 1.415.000,00 €
  
 außerordentlichen Erträge auf 9.300,00 € 
 außerordentlichen Aufwendungen auf 8.400,00 € 

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der 
 Einzahlungen auf 1.363.300,00 € 
 Auszahlungen auf 1.570.600,00 € 
  

festgesetzt.      

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaus-
haltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 1.204.600,00 €
Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 1.352.600,00 €

Haushaltssatzung
der Gemeinde Carmzow-Wallmow für das Haushaltsjahr 2020

Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit 158.700,00 € 
Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit 160.700,00 € 
  
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit - € 
Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit 57.300,00 €
  

 
Einzahlungen aus der Auflösung von 
Liquiditätsreserven - € 
Auszahlungen an Liquiditätsreserven  - € 

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leis-
tung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für In-
vestitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren 
wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushalts-
jahr wie folgt festgesetzt:



8 Amtsblatt für das Amt Brüssow (Uckermark) Nr. 04/2020

1. Grundsteuer 

a)  für die land- und forstwirtschaftlichen 
 Betriebe (Grundsteuer A) 350 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v.H.

2. Gewerbesteuer 350 v.H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und 
Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher 
Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000,00 Euro 
festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszah-
lungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaß-
nahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird 
auf 25.000,00 Euro festgesetzt.    

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplan-
mäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen 
Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird bei
Personalaufwendungen von mehr als 10.000,00 € 
Versorgungsaufwendungen von mehr als 10.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen von mehr als 10.000,00 € 
Transferaufwendungen von mehr als 10.000,00 € 
Sonstige ordentliche Aufwendungen von 
mehr als 10.000,00 € 
Abschreibungen von mehr als 10.000,00 € 
Auszahlungen für Baumaßnahmen 
von mehr als 10.000,00 € 

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 
von mehr als 10.000,00 € 
Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit 10.000,00 € 
Sonstige investive Auszahlungen 
von mehr als 10.000,00 € 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen, zu deren Leistung die Kämmerin die Zustimmung erteilt 
hat, sind der Gemeindevertretung halbjährlich zur Kenntnis 
zu geben.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu er-
lassen ist, werden bei:

a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden 
Fehlbetrages um 2 % des Gesamtbetrages der ordentli-
chen Aufwendungen, d.h. um 28.300,00 €  
 

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelauf-
wendungen oder Einzelauszahlungen auf 30.000,00 €  

festgesetzt.

Carmzow-Wallmow, den 12.03.2020

Hartwig
Amtsdirektorin

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Carmzow - 
Wallmow für das Haushaltsjahr 2020 (Beschluss- Nr. 05/2020 
vom 11.03.2020 ) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Gemäß § 67 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (GVBL.I Nr.19 S.286 vom 21.12.2007) wird dar-
auf verwiesen, dass Jeder innerhalb der öffentlichen Sprech-
zeiten des Amtes Brüssow ( Uckermark ), Prenzlauer Str. 8 in 

Bekanntmachungsanordnung

17326 Brüssow, Einsicht in die Haushaltssatzung und deren 
Anlagen nehmen kann.

Brüssow, den 26.03.2020

Hartwig
Amtsdirektorin

Amt	Brüssow	2019	Statistik	(Stand	31.12.2019)

Gemeinde Einwohner männlich weiblich Ausländer Geburten Sterbefälle Zuzüge Umzüge Wegzüge
im	Amtsbereich

Stadt	Brüssow 1823 936 887 203 7 28 114 55 124

Carmzow-Wallmow 623 332 291 20 3 5 57 21 46

Göritz 831 405 426 25 4 6 29 16 20

Schenkenberg 618 307 311 20 4 8 35 4 32

Schönfeld 584 297 287 24 4 5 33 21 35

Gesamt 4479 2277 2202 292 22 52

Amt Brüssow 2019 Statistik (Stand 31.12.2019)
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Dann	werde	Rettungsschwimmer!

Auch	die	Kameradinnen	und	Kameraden	der	Freiwilligen	Feuerwehr	
sind	uns	herzlich	willkommen!

Die Stadt Brüssow und die Gemeinde Schönfeld suchen für ihre Badeanstalten zum nächstmöglichen Zeitpunkt
für den gelegentlichen oder regelmäßigen Einsatz in der Woche und/oder am Wochenende in der Badesaison 2020

Rettungsschwimmer für die Wasseraufsicht (m/w/d)

Sie sollten volljährig sein, über das DRSA Silber verfügen und einen Nachweis der Rettungsfähigkeit (Wiederholungsprüfung 
alle zwei Jahre) sowie der Fortbildung in der Ersten Hilfe (ebenfalls alle zwei Jahre) oder alternativ der Wiederholung der 

Rettungsschwimmerstufe Silber (alle zwei Jahre) erbringen können. Fahrerlaubnis und PKW sind erforderlich.

Wenn Sie sich als Rettungsschwimmer zur Unterstützung der Wasseraufsicht verpflichten, übernehmen wir die 
Kosten der Ausbildung zum Rettungsschwimmer oder die Kosten der Wiederholungsprüfung sowie die Kosten für 

den Erste-Hilfe-Kurs.

Bei Interesse kontaktieren Sie bitte:

Amt Brüssow (Uckermark)
Frau Ivonne Seefeldt

Prenzlauer Straße 8, 17326 Brüssow
Telefon: 039742/86022

E-Mail: i.seefeldt@amt-bruessow.de

Information der Deutschen Post

Am 02.06.2020 wird im Kfz-Handel Hoge, Wollschow Nr. 30, eine zusätzliche Filiale eröffnet. 
In dieser neuen Filiale können unsere Kunden Brief- und Paketmarken, Einschreibmarken, Plusbriefe und Packsets 
kaufen sowie verschiedene Dienstleistungen, wie die Annahme von Brief-, Paket- und Expresssendungen, Auskünfte 
zu Produkten und Services, Portoermittlung, Telefonbuchausgabe usw. in Anspruch nehmen.
Diese neue Filiale hat Montag bis Freitag von 07:30 bis 11:30 Uhr und von 12:00 bis 16:30 Uhr sowie am Samstag 
von 07:30 bis 11:30 Uhr geöffnet.

Wasser- und Bodenverband „Welse“ 
                                                                     Körperschaft des öffentlichen Rechts 
                                                             
 
 
Gewässerschau 2020 
 
In Anbetracht der dynamischen Entwicklung der Ausbreitung des Corona-Virus und der ernst zu 
nehmenden Pflichten zur Gesundheitsvorsorge sowie der durch das Land Brandenburg in Kraft 
gesetzten Rechtsverordnungen vom 17./23.03.2020, sagte der Wasser- und Bodenverband „Welse“ 
die weiteren, bekanntgemachten Termine seiner Verbandsschau 2020 ab. Eine schriftliche Infor-
mation dazu erfolgte an alle Kommunen und Träger öffentlicher Belange. 
Die Bürgerinnen und Bürger werden hiermit gebeten, bei Feststellung von Mängeln an den Ge-
wässern und ihren Anlagen, sich vertrauensvoll an die zuständigen Mitarbeiter des WBV „Welse“  
zu wenden. 
 

Kontaktdaten: Tel.:      033336 6755 
                        Fax:      033336 67548 
                        E-Mail: verwaltung@wbv-welse.de 
 

Zur Absicherung des öffentlichen Interesses wird nach entsprechender Aufhebung von Beschrän-
kungen, pro Schaubezirk ein Schautermin stattfinden. Termin und Ort werden rechtzeitig bekannt 
gemacht. 
 
Passow, den 24.03.2020 
 
 
 
Ch. Schmidt 
Geschäftsführerin 
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Gewässerschau 2020
In Anbetracht der dynamischen Entwicklung der Ausbreitung 
des Corona-Virus und der ernst zunehmenden Pfl ichten zur 
Gesundheitsvorsorge sowie der durch das Land Brandenburg 
in Kraft gesetzten Rechtsverordnungen vom 17./23.03.2020, 
sagte der Wasser- und Bodenverband „Welse“ die weiteren, 
bekanntgemachten Termine seiner Verbandsschau 2020 ab. 
Eine schriftliche Information dazu erfolgte an alle Kommunen 
und Träger öffentlicher Belange.
Die Bürgerinnen und Bürger werden hiermit gebeten, bei Fest-
stellung von Mängeln an den Gewässern und ihren Anlagen, 
sich vertrauensvoll an die zuständigen Mitarbeiter des WBV 
„Welse“ zu wenden.
Kontaktdaten: Tel.: 033336 6755
Fax: 033336 67548

E-Mail: verwaltung@wbv-welse.de
Zur Absicherung des öffentlichen Interesses wird nach entspre-
chender Aufhebung von Beschränkungen, pro Schaubezirk ein 
Schautermin stattfi nden. Termin und Ort werden rechtzeitig 
bekannt gemacht.

Passow, den 24.03.2020

Ch. Schmidt
Geschäftsführerin
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Pressemitteilung

www.WirbewegenSie.de

UVG Schwedt

Uckermärkische
Verkehrsgesellschaft mbH

UVG Pressekontakt: Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH
Steinstraße 5, 16303 Schwedt
Steffi Pohlan (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing)
03332 442-733
s.pohlan@uvg-online.de
www.WirbewegenSie.de     

26.03.2020

Wo Sie weiterhin Fahrkarten 
erwerben können 

Die UVG Kundencenter werden für den Kundenverkehr weiterhin offen gehalten und stehen als 
Ansprechpartner zur Verfügung. Dort können Sie zu den bekannten Öffnungszeiten eine Fahrkarte kaufen. 
Wir bitten Sie auf Zeitkarten oder wenn möglich auf Handytickets zurückzugreifen. Sie können sich 
selbstverständlich auch jeder Zeit eine Fahrkarte an einem DB-Fahrkartenautomaten kaufen. Diese 
befinden sich in den meisten Fällen an den Bahnhöfen. Wenn Sie keine Möglichkeit haben ein Ticket zu 
erwerben, dann besteht die Möglichkeit im Nachgang ein Ticket in einem unserer Kundencenter zu kaufen 
oder beim Busfahrer ohne direkten Kontakt (Übergabe von Geld und Ticket zum Beispiel auf Ablage des 
Sitzes). 
Bitte achten Sie im Kundencenter darauf einen angemessenen Abstand zu anderen zu halten.

Alle Möglichkeiten zum Kauf eines Fahrausweises im Überblick:

- DB-Fahrkartenautomat   - Fahrgast mitfahren lassen und Ticket   
- UVG- Kundencenter     nachträglich im Kundencenter kaufen   
- Handytickets    - Verkauf im Fahrzeug (zur Vermeidung von persönlichem Kontakt
- Nutzung von Zeitkarten    kann die Übergabe von Geld und Ticket z.B. auf Ablage des   
       Sitzes erfolgen)

Außerdem gilt weiterhin bei Erstattungen von Tickets der VBB-Tarif §10.

Weitere Infos auf der UVG Homepage unter www.WirbewegenSie.de
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Berichte und Mitteilungen aus Einrichtungen des Amtes/der Gemeinde

Arbeitseinsatz im Menkiner Park
Am ersten Wochenende im März hat im Menkiner Park ein 
Arbeitseinsatz stattgefunden. Etwa dreißig Einwohnerinnen 
und Einwohner aus Wollschow und Menkin trafen sich bei 
Nieselregen und kühlen Temperaturen auf der Festwiese. In 
drei Stunden wurde trockenes Holz zusammengetragen, die 
Wege geharkt und Wildwuchs zurückgeschnitten. Mit Hilfe 
von Rasentraktoren und Anhängern wurde alles zum bereit-
gestellten Container gefahren. Bei so viel Tatendrang waren 

Von der Tochter des ehemaligen Schafzuchtmeisters (1949–
1972) Karl Welke aus Wollin, bei Prenzlau, bekamen wir das 
Schulfoto ihres Vaters. Er wurde 1920 in Brüssow geboren. 
Sein Vater Karl Julius Welke war Schäfermeister auf der Domä-
ne in Brüssow. Bei ihm erlernte er das Schäferhandwerk, war 
heimatgeschichtlich sehr interessiert und veröffentlichte viele 
Verse und Gedichte in den Prenzlauer Heimatkalendern.
Das Schulfoto ist für das Museum interessant, denn es gibt 
nur wenige Klassenfotos mit Schülern vor 1945 aus Brüssow.
Viele ältere Einwohner werden Lehrer Paul Schmidt auf dem 
Foto erkennen. Sie würden uns helfen, wenn sie vielleicht ihre 
Eltern, Großeltern, Verwandte oder Bekannte auf dem Foto 
wiedererkennen und uns das mitteilen.
Wir würden gerne eine Namensliste zu dem Foto erstellen.
Karl Welke steht vorne rechts.
 

Museumsbeirat Brüssow

zehn Kubikmeter bald gefüllt, der restliche Grünabfall wartet 
daneben auf baldige Abholung. Als kleines Dankeschön gab es 
für alle fleißigen Helferinnen und Helfer zum Abschluss heiße 
Würstchen und Getränke.
An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an alle, 
die so fleißig mitgemacht haben.

Ihr Ortsbeirat Wollschow-Menkin

Heimatmuseum Brüssow/UM
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Kirchliche Informationen

Ev. Pfarrsprengel Schönfeld Gottesdienste und Veranstaltungen 

Zu allen Veranstaltungen bieten wir kostenfreie Fahrgele-
genheiten an. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit!

Dies sind die geplanten Veranstaltungen, aus aktuellem An-
lass sind Änderungen möglich. Bitte informieren Sie sich auf 
unserer Internetseite www.kirche-schoenfeld.org

Fr. 10.04.  Karfreitag
  09.00 Uhr  Schenkenberg (mit Baumgarten und 

Kleptow)
  09.00 Uhr  Cremzow (mit Carmzow)
  10.30 Uhr  Schönfeld (mit Klockow)
  10.30 Uhr  Göritz (mit Tornow) 
   (alle Gottesdienste mit Abendmahl, 

Dipl.-Theol. R. Krause, Berlin und 
Pfr. Th. Dietz, Schönfeld)

  18.00 Uhr Malchow Andacht zum Karfreitag 
So., 12.04.  Ostern (Tag der Auferstehung des 

Herrn)
  10.00 Uhr Klockow (Familiengottesdienst für 

alle Gemeinden mit Bläsern)
Mo., 13.04. 10.15 Uhr Carmzow (für alle Gemeinden, Di-

pl.-Theol. R. Krause, Berlin)
Fr., 17.04. 18.00 Uhr  Malchow Andacht zum Wochen-

schluss
So., 19.04. 10.15 Uhr  Malchow
Fr., 24.04. 18.00 Uhr  Malchow Andacht zum Wochen-

schluss
Sa., 25.04. 14.00 Uhr Malchow (Pfr. J. Staak, Insel Poel)
  18.00 Uhr  Malchow Konzert mit Joachim Schä-

fer (Trompete) und Solistenensemb-
le

Fr., 01.05. 18.00 Uhr  Malchow Andacht zum Wochen-
schluss

So., 03.05. 09.00 Uhr  Kleptow
  10.15 Uhr  Carmzow
  14.00 Uhr  Schönfeld 
Fr./Sa. 08./09.05.  Soli Deo Gloria – 12. Internationaler 

Malchower Kirchenpreis in Malchow

wöchentlich
Christenlehre, Flöten- und Gitarrengruppen, Junge Gemeinde, 
Bläserchor, Handarbeitskreis, Konfirmanden- u. Religionsun-
terricht, Schönfelder Frauenkreis (16.04. (L) 14.05. (L) ), 
Gemeindenachmittage (Schönfeld 04.05. (T), Carmzow 06.05. 
(K), Klockow 14.05., Ludwigsburg 18.05., Göritz 13.05.)
Göritzer Frauenkreis (15.04.), Klockower Kaffeerunde (23.04.), 
Gemeindekirchenrat (20.04.)

Weitere Termine und Vorankündigung

Osterfreizeit 2020 
für Vor- und Hauptkonfirmanden und alle Kinder 
ab der 5. Klasse
15. - 18. April Ostseebad Warnemünde

Peru – Impressionen eines Landes
Bea von Winterfeld ist Peruanerin. 
Immer wieder kehrt sie in ihr Heimatland zurück. 

Gemeinsam mit ihrem Mann Jörn von Winterfeld 
berichtet sie: 
Donnerstag, 16. April um 19.30 Uhr
Evangelisches Seniorenzentrum Gutshaus Ludwigsburg

Der Pfarrer lädt ein: April 1960 - April 2020 ... 
So Gott will … 
60 Jahre und 30 Jahre Dienst in Schönfeld 
Sonnabend, 25. April 14.00 Uhr Kirche Malchow
Gottesdienst mit Pfr. Johannes Staak, Insel Poel,
Imbiss und Begegnung 
18.00 Uhr Konzert „Unerhörte Romantik – Opernarien 
und Gassenhauer, Unterhaltungsmusik um 1900“ 
ein Konzert mit Joachim Schäfer (Trompete und Kornett) 
Oksana Weingarten (Klavier) und der 
Kontrabassistin Yuka Inoue.

Gemeindeausflug Frühjahr 2020 Donnerstag
30. April
Neuruppin – die Stadt Theodor Fontanes
Führung und Stadtbesichtigung
Schiffsfahrt auf dem Ruppiner See

12. Internationaler Malchower Kirchenpreis 2020 – 
Kirche Malchow
Wettbewerbskonzerte Freitag
Sonnabend 08./09. Mai
Programm siehe Internet

„Der Trompeter von St. Petersburg” 
Glanz und Untergang der Deutschen an der Newa
Buchlesung mit Dr. Christian Neef
Donnerstag 14. Mai, 19.30 Uhr
Ev. Seniorenzentrum Gutshaus Ludwigsburg

Klockow, 7. März 2020 – 
Kirchenältestentag mit Bischof Dr. Christian Stäblein
(erste Reihe, zweiter von rechts)
„Kirchliche Perspektiven auf dem Lande“ war das Thema für 
den Einstiegsvortrag des neuen Bischofs der Landeskirche 
Berlin – Brandenburg-schlesische Oberlausitz Dr. Christian 
Stäblein. Daran schloss sich eine über 2-stündige Aussprache 
mit den Gemeindekirchenräten an. Als Gäste waren dabei die 
Bürgermeister von Göritz Daniel Pohl, von Schönfeld Detlef 
Neumann, sowie der ehemalige Leiter des Barther Bibelzen-
trums Johannes Pilgrim.
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Anzeigen

Evangelische Kirchengemeinde Brüssow

Ihr Lieben,
es gibt historische Momente, die verändern alles. So wie das 
erste Ostern, die Auferstehung von Jesus: Aber der Engel 
sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! „Ich weiß, dass 
ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier; er ist 
auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, 
wo er gelegen hat.“ Dieser Satz aus der Bibel gibt Menschen 
rund um den Globus Hoffnung, dass unser Leben kein Zufall-
sprodukt ist, sondern wir eingebunden sind in einen größeren 
Zusammenhang. 
Die letzten Wochen brachten ganz neue Erfahrungen für uns. 
Es gab keine Hektik und keine wichtigen Termine und wir ha-
ben es hinbekommen. In vielen Orten haben die jüngeren für 
die älteren eingekauft und wir sind wieder näher zusammen-
gerückt. Wir haben erlebt wie Regierungen für ihre Menschen 
gedacht haben und versuchen Schaden zu begrenzen. Die 
Welt ist voller Wunder und plötzlich können die Kinder übers 
Internet lernen und bekommen Aufgaben und es funktioniert. 
Wir haben Zeit zu telefonieren und die Mailbox ist nicht ständig 
dran. Im Haus und im Garten wurde gemeinsam aufgeräumt, 
gespielt und sogar Brettspiele wurden wieder aus einem ande-
ren Jahrhundert hervorgeholt. Die Welt ist voller Wunder und 
was schafft heute die moderne Medizin nicht alles über Nacht 
und die Wissenschaft, wenn man will. Menschenleben stehen 

vor Profit und Erträge an den Börsen werden zweitrangig. Es 
gibt historische Momente, die uns zeigen, was das Wichtigste 
in unserem Leben ist, die Liebe. Sie ist kein frommer Wunsch 
oder ein Hirngespinst, sondern eine Realität. Ohne die Liebe ist 
unsere Welt kalt und wo wir sie wagen, beginnt etwas Neues. 
Wir erleben es doch gerade. Die Auferstehung führt uns ins 
Zentrum der Liebe, ja woher sie ihren Ursprung hat. Gott hat 
sie angelegt in uns und sie erklärt sich, wird verständlich, wenn 
wir Gott und seine Liebe entdecken. Einer Liebe an der wir uns 
orientieren können. Die Welt ist voller Wunder und es gibt his-
torische Momente. Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig 
auferstanden! Fürchten wir uns nicht, halten zusammen und 
wagen die Liebe untereinander. Dadurch verändert sich Alles.

Bleiben Sie behütet und eine gesegnete Osterzeit in der Fa-
milie

Ihr
Matthias Gienke

Pastor

Alle Veranstaltungen fallen gegenwärtig aus und Informationen 
und Andachten aus der Kirche finden Sie unter: www.kirchen-
gemeinde-bruessow.de
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Thomas Krüger · Kfz-Meisterbetrieb
Prenzlauer Straße 3c · 17321 Löcknitz
Telefon 039754/20496 · Fax 20749

Löcknitz

Frohe Ostern und eine angenehme 
Frühlingszeit wünsche ich all meinen 

Kunden und Geschäftspartnern, 
verbunden mit einem 

Dankeschön für Ihre Treue.
            

    Bis bald in meiner Kfz-Werkstatt, ich 
freue mich auf Sie und Ihr Fahrzeug!

Alexander Richter · Finkenweg 2 · 17326 Brüssow
Tel. 039742 / 80727, 0171/2198211, Fax 039742 / 86977

All meinen Kunden und  Geschäftspartnern 
           ein frohes und sonniges 
                              Osterfest!

Kfz-Meisterwerkstatt 
Schmidt

· Reparatur aller Kraftfahrzeugtypen
· Waschanlage/Unterbodenschutz
· HU und AU

Kfz-Meisterwerkstatt 

FroheOstern17326 Brüssow · Amtsstraße 5 · Tel.: 039742/81962 Wir wünschen unseren Patienten 
und den Familien ein gesundes 

und frohes Osterfest!

In der Uckermark für Sie unterwegs!

ELEKTRO-RAKOWInh. Michael Rakow

* Elektroinstallationen * Blitzschutz

Tel.: 039742 / 80357
Handy: 0170 / 5319588
Fax: 039742 / 80358
elektro-rakow@t-online.de
Amtsstraße 5, 17326 Brüssow

Meinen Kunden & 
Geschä� spartnern ein frohes 

Osterfest!

Freund & Partner GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Niederlassung: 17321 Löcknitz • Straße der Republik 13
Tel.: (039754) 51490/ 20615 • Fax: (039754) 51492
E-mail: fp-loecknitz@etl.de • www.etl.de/fp-loecknitz

Dipl. Informatiker (FH)

Heidelore Hobom
Steuerberaterin

Annelie Moll
Wir wünschen  frohe Ostern, herrliches Osterwetter 

und all unseren Mandanten einen fleißigen Osterhasen.

Schibri-Verlag

Frohe Ostern wünschen wir allen Kunden und 
Geschäftspartner sowie den Lesern des Amtsblattes! 
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Umzug der DRK-Kleiderstube in Klockow Gewerbliche Anzeige

Es ist eine gute Nachricht, die der DRK Kreisverband Ucker-
mark West/Oberbarnim e.V. verkünden kann. Die Kleiderstu-
be für jedermann in Klockow erstrahlt im neuen Glanz und 
in neuen Räumlichkeiten. Diese ist jetzt im Gemeindehaus 
„Dörphus“ in Klockow 30 zu finden. Vor Ort sind Frau Harz 
und Frau Hennrich ehrenamtlich mit sehr viel Engagement 
und Herzblut tätig. „Leider muss die Kleiderstube aufgrund der 
Corona Situation erst einmal geschlossen bleiben, wir hoffen 
aber, dass alle unsere Kunden diese schwere Zeit gesund 
überstehen und uns die Treue halten.“ so Christiane Harz.
Mittwochs von 10 bis 13 Uhr können Kunden normalerweise 
in der DRK-Kleiderstube stöbern und gegen einen Obolus 
gut erhaltene und modische Kleidung, Schuhe, Bettwäsche, 
Handtücher, Kinderspielzeug, Haushaltsartikel und andere 
Accessoires erwerben.
Die Kleiderstube belebt das Gemeindeleben und auch aus 
den umliegenden Dörfern kommen die Menschen hier her. 
Menschen, die über kein oder nur ein geringes Einkommen 
verfügen und so gesellschaftliche Solidarität erfahren. Somit 
ermögliche das DRK gesellschaftliche Teilhabe, die nicht vom 
Geldbeutel abhängt.
Wer Interesse hat, ehrenamtlich mitzuarbeiten, kann sich an 
die Servicestelle Ehrenamt beim DRK wenden. 
Telefon 03984 8720-29.

Spenden werden gerne angenommen unter: 

DRK Kreisverband Uckermark West/ Oberbarnim e.V.
Bank für Sozialwirtschaft,

IBAN DE16 3702 0500 0005 3201 00, 
BIC BFSWDE33XXX, 

Verwendungszweck: Kleiderstube Klockow

Annett Voge
Servicestelle Ehrenamt
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Für die Glückwünsche, 
Blumen und Geschenke 

anlässlich unserer

Diamantenen Hochzeit
möchten wir uns bedanken. 

Besonderer Dank an Pastor Dietz 
und unsere Nachbarn.

Harold & Gertrud Domres
Carmzow, im März 2020

Anlässlich unserer 

Diamantenen 
Hochzeit

bedanken wir uns 
bei allen Gratulanten.

Besonderer Dank gilt unseren Kindern und 
Enkelkindern, allen Verwandten, Freunden 

und Bekannten, dem Bürgermeister der Stadt 
Brüssow, dem Ortsvorsteher von Grünberg, 

der Freiwilligen Feuerwehr Grünberg sowie 
Herrn Gienke und allen Freunden 

des Mittwochstre�s Woddow.

Edith & Günter Schirrmacher

Grünberg,  im März 2020

Immobilienkaufmann Ralf Pete 
Tel.: 03973- 4490858 | Mobil: 0170-2837799

Unsere Kunden 
     sind die beste Werbung

Hallo Herr Pete, herzlichen Dank für Ihre 

absolut kompetente Unterstützung bei 

dem Verkauf unseres Ferienhauses in Pin-

now. Wir hatten jederzeit einen Ansprech-

partner an unserer Seite, der uns mit Rat 

und Tat zur Seite stand. Vielen Dank und 

mit den besten Grüßen auch an Ihr Team, 

alles Gute für Sie und Ihrer Familie. 

Fam. Jürgen Meyer aus Hamburg




